
Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren in einem Jahr. Die
Verjährung beginnt mit der Kenntnisnahme des Berechtigten von dem
Schaden, spätestens jedoch mit der Ablieferung des Kunstgegenstandes.
Ist das Gut nicht abgeliefert worden, beginnt die Verjährung mit dem
Ablauf des Tages, an dem das Gut hätte abgeliefert werden müssen.


